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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Öffentliche Ordnung

Im Jahr 2013 war in mehreren Kantonen der Beitritt zum verschärften
Hooligankonkordat debattiert worden. In drei Kantonen (Luzern, Neuenburg, Aargau)
konnte das im Vorjahr angenommene Konkordat in Kraft treten. Während im Kanton
Appenzell Ausserrhoden das Konkordat vom Kantonsrat angenommen und kein
Referendum ergriffen worden war, lief 2013 in den Kantonen Jura, Genf, Solothurn und
Freiburg noch die Referendumsfrist. Im Kanton Bern wurde erfolgreich das
Referendum ergriffen, was im Kanton Tessin nicht gelang. In Schaffhausen und Basel-
Landschaft gab zwar der Regierungsrat seine Zustimmung, jedoch waren die
Verschärfungen Ende 2013 noch nicht in Kraft getreten. Basel-Stadt war bislang der
einzige Kanton, in dem der Regierungsrat gar nicht erst auf die Revision eintrat. In den
drei Kantonen Glarus, Graubünden und Nidwalden wurde noch kein Entscheid gefällt. 1

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.12.2013
NADJA ACKERMANN

Föderativer Aufbau

Interkantonale Zusammenarbeit

Die vier Staaten Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Schweiz schlossen am 23.
Januar einen "Karlsruher Abkommen" genannten Staatsvertrag ab, welcher die
Zusammenarbeit zwischen kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften in den
Grenzregionen erleichtern soll. Das Vertragsgebiet umfasst Luxemburg, die
französischen Regionen Lothringen und Elsass, die deutschen Bundesländer Saarland,
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie die Kantone Aargau, Basel-Land, Basel-
Stadt, Jura und Solothurn. Als wichtigste Neuerung erhalten die Gemeinden dieser
Regionen die Kompetenz, ohne vorherige Bewilligung durch übergeordnete Instanzen
grenzüberschreitende Zusammenarbeitsverträge abzuschliessen und bereits
bestehenden Zweckverbänden beizutreten. 2

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 23.01.1996
HANS HIRTER

Territorialfragen

In der Nordwestschweiz lancierten vier kantonale Parlamentarier aus Basel-Stadt,
Basel-Land, Aargau und Solothurn die Idee eines neuen Kantons, der die beiden Basel,
das aargauische Fricktal und die solothurnischen Bezirke Dorneck und Thierstein
umfassen soll. In Basel-Stadt fand der Vorschlag eine gute Aufnahme: mehr als die
Hälfte der Mitglieder des Grossen Rates unterzeichneten eine Motion, welche von der
Regierung die Einleitung entsprechender Schritte verlangt. Diese zeigte sich allerdings
sehr zurückhaltend und meinte, der Anstoss dazu müsste von den anderen involvierten
Kantonen ausgehen. Sie schlug vor, den Vorstoss als Postulat zu überweisen und damit
die grundsätzliche Bereitschaft zu einer Fusion anzuzeigen, ohne aber selbst dazu die
Initiative zu ergreifen. Der Grosse Rat schloss sich dieser Meinung an. Die Regierungen
der drei anderen Kantone sprachen sich gegen entsprechende, von Vertretern der
Grünen eingereichte Motionen aus und empfahlen, die kantonale und
grenzüberschreitende Zusammenarbeit auszubauen. In den Parlamenten dieser
Kantone wurden die Vorstösse mit sehr deutlichen Mehrheiten abgelehnt. 3

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 29.10.1999
HANS HIRTER

Die Regierung des Kantons Basel-Land empfahl die Ablehnung aller vier im Vorjahr
eingereichten Volksinitiativen für eine Neuregelung der Zusammenarbeit mit Basel-
Stadt. Die eine, von der SVP stammend, hatte eine Einschränkung, die drei anderen,
Jubiläumsinitiativen genannt, eine Ausweitung der Zusammenarbeit verlangt. 4

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 19.11.2003
HANS HIRTER
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Wie von Parlament und Regierung empfohlen, lehnten die Stimmberechtigten des
Kantons Basel-Land drei Volksinitiativen für eine Neuregelung der Zusammenarbeit
mit Basel-Stadt ab. Diejenige der SVP, welche eine Einschränkung der Zusammenarbeit
zur Folge gehabt hätte, vereinigte 26% Ja-Stimmen auf sich, diejenigen, welche eine
gemeinsame Spitalverwaltung resp. eine Fusion der Polizei- und Feuerwehrorganisation
verlangten, deren 33% resp. 31%. Diese beiden letzteren Volksbegehren waren auch in
Basel-Stadt eingereicht worden, wo sie vom Volk mit sehr klaren Mehrheiten
angenommen wurden (85% resp. 84%). Eine dritte Volksinitiative aus dem Paket für
eine engere Zusammenarbeit, sie verlangt für die beiden Kantone ein einheitliches
Bildungssystem, kam in Basel-Land noch nicht zur Abstimmung. Die Kantonsregierung
war im Frühjahr von ihrer ursprünglich ablehnenden Haltung abgerückt, und der
Landrat hatte auf ihren Antrag die Ausarbeitung eines Gegenvorschlags beschlossen.
Dieser soll, wie bereits früher von einer Standesinitiative von Basel-Land gefordert, eine
nationale Bildungsharmonisierung zum Ziel haben. 5

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 17.05.2004
HANS HIRTER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Im März des Berichtsjahrs erfolgte die bereits 2010 angekündigte Gründung des
Lötschberg-Komitees, das vom ehemaligen BLS-Direktor und bernischen BDP-Grossrat
Mathias Tromp geführt wird. Die Interessenorganisation, der sich u.a. die Kantone Bern,
Wallis, Aargau, Solothurn, Neuenburg und beide Basel angeschlossen haben, fordert zur
Beseitigung der Kapazitätsengpässe auf dem Schweizer Schienennetz den durchgehend
zweigleisigen Ausbau des Lötschberg-Basistunnels und damit eine Stärkung der Achse
Basel–Bern–Domodossola im Alptransit. (Zur Umwandlung des der BLS gewährten
Baukredits in ein bedingt rückzahlbares Darlehen siehe hier.) 6

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 22.06.2011
SUZANNE SCHÄR

Luftfahrt

Par 21 voix contre 2 (2 cantons non représentés), la Conférence des directeurs
cantonaux des finances (CDCF) a adopté une résolution invitant l’ensemble des cantons
à participer au capital-actions de la nouvelle compagnie aérienne. Les cantons étaient
encouragés, mais ils restaient cependant entièrement libres de leur choix. Le
gouvernement du canton de Zurich s’est proposé d’assumer la plus grande part de la
somme avec CHF 300 millions. Ayant reçu l’aval du parlement cantonal, celle-ci était
toutefois conditionnée à son acceptation par le souverain zurichois lors de la votation
populaire de janvier 2002. Les autres cantons aéroportuaires se sont aussi engagés à
l’achat d’actions de la nouvelle Crossair : CHF 21 millions pour Bâle-Ville et 5 pour Bâle-
Campagne; 10 pour Genève sous réserve d’un engagement de tous les autres cantons.
Le solde, soit CHF 59 millions, a été réparti entre les 23 autres cantons selon une clé de
répartition qui a tenu compte du nombre d’habitants, du revenu cantonal brut et
l’éloignement par rapport à l’aéroport de Zurich. Le canton de Berne, qui devait
théoriquement verser CHF 10 millions, a immédiatement fait connaître son opposition.
St Gall et Soleure ont fait de même. De son côté, Argovie a limité son aide à CHF 3
millions au-lieu des 10 prévus. L’objectif des engagements dans la recapitalisation de
Crossair était fixé à CHF 2,74 milliards; le plancher était à CHF 2,2 milliards. 7

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 30.11.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Umweltschutz
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Naturgefahren

Obschon die Kantone seit 1991 den Auftrag haben, Gefahrenkarten zu erstellen, sind
erst 30% dieser Karten erstellt und nur 15% umgesetzt. Appenzell Innerrhoden, Glarus,
Nid- und Obwalden haben bereits rund zwei Drittel der Gefahrenkarten angefertigt;
dagegen sind die Kantone Jura, Waadt, Schwyz, Basel-Land, Aargau, St. Gallen und
Thurgau mit ihrer Dokumentation stark im Verzug. Am weitesten fortgeschritten sind
jene Kantone, die bisher am schwersten von Naturereignissen betroffen waren. 8

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 21.01.2006
MAGDALENA BERNATH

Im Jahr 2017 wurde ein neuer Versuch unternommen, eine obligatorische
Erdbebenversicherung zu schaffen, nachdem entsprechende Bemühungen schon
einige Male gescheitert waren (vgl. Kt.Iv. 15.310 oder Mo. 11.3511). Auf Bitte der UREK-SR
erarbeitete die kantonale Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK
MZF) die Eckwerte einer Konkordatslösung für eine obligatorische
Erdbebenversicherung. In diesem Papier hielt die RK MZF fest, dass ein Konkordat nur
dann einzuführen sei, wenn eine Anzahl Kantone beitrete, die zusammen mindestens 85
Prozent der zu versichernden Gebäude und Sachwerte der Schweiz abdeckten. Nur so
könne eine möglichst kostengünstige Lösung erreicht werden. Auch die Beteiligung des
Bundes an der Finanzierung der Versicherungslösung sei Bedingung für das
Inkrafttreten des Konkordates. Bis Ende 2017 hatten die Kantone danach Zeit, sich zu
diesem Papier und zur Frage, ob ein entsprechendes Konkordat ausgearbeitet werden
soll, zu äussern. 13 Kantone befürworteten die Schaffung eines Konkordats, drei
Kantone lehnten ein Konkordat zwar grundsätzlich ab, erklärten sich aber allenfalls
bereit, sich einer Konkordatslösung anzuschliessen, falls diese dennoch ausgearbeitet
würde. Zehn Kantone lehnten ein solches gänzlich ab. Sie begründeten ihre Haltung
insbesondere damit, dass es bereits heute auf freiwilliger Basis möglich sei, eine
Erdbebenversicherung abzuschliessen. Aufgrund der zahlreichen ablehnenden Kantone
konnten die notwendigen 85 Prozent nicht erreicht werden; die obligatorische
Erdbebenversicherung war damit ein weiteres Mal vom Tisch.
In der Medienberichterstattung wurde darauf hingewiesen, dass Schweizerinnen und
Schweizer im Zweifelsfall lieber überversichert seien; nur beim Schadensfall
«Erdbeben» herrsche eine grassierende Unterversicherung, obwohl hier das grösste
Schandenspotential bestehe. Nur knapp 10 Prozent der Hauseigentümerinnen und
Hauseigentümer seien gegen Erdbeben versichert. Zwar hätten zwei Kantone eigene
Lösungen gefunden – in Zürich deckt die kantonale Gebäudeversicherung Schäden
durch Erdbeben ab und in Basel-Landschaft bietet die Basellandschaftliche
Kantonalbank ihren Hypothekarnehmenden automatisch und ohne Aufpreis eine
Erdbebenversicherung an – und 18 Kantone hätten den Schweizerischen Pool für
Erdbebendeckung ins Leben gerufen. Doch sei dieser mit CHF 2 Mrd. sehr knapp
bemessen. Bei einem stärkeren Erdbeben würden die Gebäudeschäden rasch die 2-
Milliarden-Schwelle überschreiten, sodass die Leistungen aus dem Pool an die
einzelnen Gebäudebesitzer entsprechend stark gekürzt werden müssten. Des Weiteren
wurde in den Medien ein Bericht zitiert, gemäss welchem im Rahmen einer solchen
allfälligen Erdbebenversicherung eine Leistungskapazität von rund CHF 20 Mrd. zur
Verfügung gestellt werden sollte. Mit dieser Summe könnten die Gebäudeschäden, wie
sie ein alle 500 Jahre vorkommendes Erdbeben verursachen würde, voll ausfinanziert
werden. 9

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 26.05.2017
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport
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Medikamente

Der Kanton Zürich lehnte im Januar erneut den Beitritt zum revidierten
interkantonalen Heilmittelkonkordat ab. Damit verstärkte sich der Trend hinzu einer
Bundeslösung. Für diese sprachen sich unter anderem die exportorientierte
Pharmaindustrie, entwicklungspolitische Kreise und Konsumentinnenorganisationen
sowie – neben Basel-Stadt und Bern, die dem Konkordat nur befristet beigetreten sind
– die Kantone Appenzell-Innerrhoden, Genf, Glarus, Luzern, Obwalden, Schwyz und Zug
aus. Gegen eine Bundeskompetenz, wie sie der Bundesrat im ersten Eurolex-Paket
vorgesehen hatte, wandten sich weiterhin die Kantone Basel-Land, Solothurn, St.
Gallen, Thurgau, Uri, Waadt und Wallis. 10

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 15.05.1993
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Von verschiedener Seite werden seit einigen Jahren individuelle
Integrationsvereinbarungen propagiert, wie sie auch das neue Ausländergesetz
vorsieht, und von denen die Erteilung oder eine Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung oder der Familiennachzug abhängig gemacht werden könnten.
Die Migrantinnen und Migranten verpflichten sich dabei, gewisse individuelle Ziele zu
erreichen, beispielsweise einen sprachlichen Lernerfolg. 2008 werden mindestens vier
Kantone an einem entsprechenden Pilotversuch teilnehmen, die beiden Basel, Zürich
und Solothurn. 11

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 28.12.2007
MARIANNE BENTELI

Die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Solothurn und Zürich starteten einen Pilotversuch
mit Integrationsvereinbarungen. Teil dieser Vereinbarung ist es, die Erteilung einer
Aufenthalts- oder Kurzaufenthaltsbewilligung künftig mit der Bedingung zu verknüpfen,
dass ein Sprach- oder Integrationskurs besucht wird. Das BFM, welches den Versuch
begleitet, will so das Erlernen der Landessprache sowie Kenntnisse über die
gesellschaftlichen Verhältnisse und das Rechtssystem in der Schweiz fördern. Im Sinn
eines Anreizes können die Kantone gut integrierten Ausländerinnen und Ausländern die
Niederlassungsbewilligung vorzeitig erteilen. 12

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 23.01.2008
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Die Fachhochschulen Aargau, Solothurn und beider Basel beschlossen, künftig im
Bereich der Bildungsforschung und -entwicklung zusammenzuarbeiten . 13

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 24.11.2004
MAGDALENA BERNATH

Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit im Fachhochschulbereich beschlossen die
Regierungen der Kantone Aargau, beider Basel und Solothurns, im Rahmen eines „Mini-
HarmoS“-Projekts ihre Volksschulen besser zu koordinieren – „HarmoS“
(Harmonisierung der obligatorischen Schule) bezweckt die inhaltliche Abstimmung der
Schule Schweiz. 14

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 01.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Mit dem Projekt „Bildungsraum Nordwestschweiz“ sollen die Schulsysteme in den
Kantonen Aargau, Solothurn und beider Basel in den nächsten Jahren umgebaut
werden. Ziel ist es, die vier kantonal unterschiedlichen Systeme in der Volksschule und
Sekundarschule zu harmonisieren. Im Dezember präsentierten die
Erziehungsdirektoren ihre Schlüsse aus der Vorabkonsultation. Sie empfahlen den
Kantonsregierungen die Schaffung eines vereinheitlichten Bildungsraumes per
Staatsvertrag. 15

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 09.11.2007
LINDA ROHRER
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In den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn wurde im
Berichtjahr ein Staatsvertrag für einen Bildungsraum Nordwestschweiz erarbeitet.
Durch die Schaffung eines einheitlichen Bildungssystems wollen die vier Kantone
Mobilitätshindernisse abbauen und die Leistungsanforderungen auf allen Stufen
transparent und verbindlich machen. Unter anderem sollen die Kinder künftig eine
vierjährige Basisstufe besuchen, in welcher die bisherigen Kindergartenjahre und die
ersten zwei Schuljahre zusammengeführt werden. In den Kantonen Basel-Landschaft,
Basel-Stadt und Solothurn wurde dieser Entwurf im Dezember zusammen mit dem
HarmoS-Konkordat in die Vernehmlassung geschickt. Im Kanton Aargau erfolgt die
Vernehmlassung erst nach der Abstimmung zum Bildungskleeblatt im Frühling 2009,
weil damit bereits wesentliche Elemente des Bildungsraum-Programms umgesetzt
werden. 16

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 17.12.2008
ANDREA MOSIMANN

Der 2008 angekündigte Staatsvertrag zur Schulharmonisierung zwischen Aargau,
Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn wurde im Berichtsjahr zu einer
Regierungsvereinbarung herabgestuft. Ein erster Dämpfer gab es im Februar, als der
Aargauer Erziehungsdirektor Rainer Huber (cvp), ein grosser Vorkämpfer des
Bildungsraums Nordwestschweiz mit einem vernichtenden Ergebnis abgewählt wurde.
Das Amt von Huber übernahm SVP-Mann Alex Hürzeler, der als Kritiker der
Schulharmonisierung gilt. Ein weiterer Rückschlag bedeutete die Volksabstimmung vom
17. Mai im Kanton Aargau: Die Stimmbevölkerung verwarf an der Urne alle vier Vorlagen
des „Bildungskleeblatts“, namentlich die Einführung einer Basisstufe, den Ausbau der
Tagesstrukturen, die Oberstufenreform und die Lektionenzuteilung nach einem
Sozialindex. Damit erteilte sie den wesentlichen Programmpunkten des Bildungsraums
Nordwestschweiz eine Abfuhr. 242.. 17

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 03.07.2009
ANDREA MOSIMANN

Die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und Solothurn kündeten im
Berichtsjahr an, dass sie ab 2013 einheitliche Leistungstests für alle Volksschüler des
Bildungsraums Nordwestschweiz einführen wollen. Geprüft werden in der zweiten
Klasse die Leistungen in Deutsch und Mathematik, in der sechsten, der achten und der
neunten Klasse kommen Fremdsprachen und Naturwissenschaften hinzu. 18

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 06.07.2010
ANDREA MOSIMANN

Im Berichtsjahr wurde auch das Beitrittsverfahren zum HarmoS-Konkordat fortgesetzt.
Die Stimmbevölkerung des Kantons Freiburg sprach sich in der Volksabstimmung vom
März mit 61,1% für den Beitritt zu HarmoS aus. Das Elternforum Schweiz hatte 2009
erfolgreich das fakultative Referendum ergriffen. In Basel-Landschaft und Solothurn
wurde das Konkordat von den Kantonsparlamenten gutgeheissen. In den
obligatorischen Volksabstimmungen vom 26. September stimmten beide Kantone dem
HarmoS-Beitritt zu: Basel-Landschaft mit 56,3% und Solothurn mit 58,5% der Stimmen.
In Appenzell Ausserrhoden wurde das HarmoS-Konkordat vom Kantonsrat ebenfalls
gutgeheissen, an der Urne scheiterte der Beitritt allerdings mit einem Nein-
Stimmenanteil von 56,4%. In den Abstimmungskämpfen stützten sich die Gegner –
angeführt von der SVP – auf die bewährten Plakate mit weinenden Kindern und dem
Slogan „Schulzwang für 4-Jährige?“. 19

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 27.09.2010
ANDREA MOSIMANN

Le Lehrplan 21, équivalent alémanique du Plan d’étude romand (PER), a essuyé de
nombreuses critiques. Alors que le PER est entré en vigueur en 2013, le Lehrplan 21 ne
devrait être appliqué qu’entre 2017 et 2019. Les nombreuses difficultés rencontrées
s’expliquent principalement par le nombre élevé de cantons qui doivent adhérer à ce
programme d’harmonisation. L’objectif de ce plan d’étude alémanique est de définir
les différentes compétences qui doivent être atteintes par l’élève au sein des branches
principales. En Suisse allemande, ce plan d’étude a soulevé le débat du côté des
enseignants, des pédagogues autant que du côté des parents, avant d’être récupéré par
la sphère politique. En effet, il a souvent été comparé à un «fourre-tout» illisible,
inutilisable et surtout inapplicable. Par conséquent, plusieurs groupes ont entamé une
récolte de signatures dans différents cantons, comme par exemple Argovie, Bâle-
Campagne, Schwyz ou encore St-Gall. Un seul leitmotiv : sauver une école de qualité. La
Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), par
l’intermédiaire de Christian Amsler, a d’ailleurs haussé le ton pour indiquer qu’il n’était,
désormais, plus question de discussion, mais véritablement d’application. Au final,
après huit ans de travail et d’infinies pérégrinations, l’intervention des milieux

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 12.04.2014
GUILLAUME ZUMOFEN
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politiques devrait encore mettre des bâtons dans les roues de la mise en œuvre du
Lehrplan 21. 20

Mittelschulen

Die Bildungsdirektoren der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und
Solothurn haben beschlossen, dass die Schülerinnen und Schüler der Nordwestschweiz
ab 2014 über die Kantonsgrenze hinaus wählen können, welches Gymnasium sie
besuchen möchten. Es wird ihnen allerdings kein Anrecht auf den Besuch einer
bestimmten Mittelschule eingeräumt, da die Kantone das bestehende Platzangebot
beibehalten wollen. Wenn ein Gymnasium einen zu starken Zulauf hat, wird es daher
Schülerinnen und Schüler abweisen müssen. Innerhalb der vier Kantone sollen auch
gemeinsame Standards für die gymnasiale und die Berufsmatura definiert werden. 21

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Berufsbildung

Die Erziehungsdirektoren von Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn
starteten im Berichtsjahr eine gemeinsame Berufsbildungsoffensive. Sie beabsichtigen
neben dem Volksschulbereich auch die Förderung der Berufsbildung zu koordinieren.
Handlungsbedarf sehen sie insbesondere beim Ausbau des Angebots von Attestlehren
für Jugendliche mit tiefen schulischen Leistungen sowie bei der Berufsmaturität. Die
Quote der Berufsmaturanden liegt in allen vier Kantonen unter dem
gesamtschweizerischen Durchschnitt. 22

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
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Hochschulen

Die Zusammenfassung der FHS-Projekte Aargau, Solothurn und beider Basel im FH-
Verbund Nordwestschweiz (FHNWCH) bot auch in diesem Berichtsjahr Anlass zu
heftigen Diskussionen. Im Februar kam es zu einer überraschenden Studiengang-
Rochade zwischen der FHS Aargau und der FHS der beiden Basel: Die Architektur und
das Ingenieurwesen gingen nach Muttenz; der Aargau erhielt im Gegenzug den
Ausbildungsgang Bauprozess-Manager. Dadurch konnte das lange Seilziehen um die
Studiengänge entschieden werden. Hingegen war der Aufbau einer gemeinsamen FHS
mit Doppelstandort in Aarau und Olten, auf den sich die Kantone Solothurn und Aargau
im Dezember 1999 geeinigt hatten, immer noch stark umstritten. Die Standortfrage
spaltete insbesondere im Kanton Aargau die politischen Lager und führte zum
Regionenstreit, da der Ostaargau den bisherigen Standort Brugg nicht zugunsten von
Aarau aufgeben wollte. Im April wurde die Vernehmlassung zum 300-Millionen-Projekt
in beiden Kantonen abgeschlossen. Die Vernehmlassungsergebnisse stützten die Idee
einer fusionierten FHS mit Doppelstandort Aarau-Olten. Eine erneute Aufforderung zur
Kooperation ging an die beiden Basler Kantone, wobei die Standortfrage nicht vorweg,
sondern in einem „Gesamtpaket“ entschieden werden soll. Entsprechende Vorlagen an
die Parlamente der Kantone Solothurn und Aargau wurden für die erste Hälfte 2001 in
Aussicht gestellt. 23

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 23.05.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Im November einigten sich die Bildungs- und Erziehungsdirektoren beider Basler
Kantone, des Aargaus und Solothurns auf eine verstärkte Zusammenarbeit ihrer FHS,
um die Bundesbedingungen für die Anerkennung der FHS Nordwestschweiz zu erfüllen.
Mit einer entsprechenden Vereinbarungsunterzeichnung wurden dem bestehenden
Kooperationsrat neue Aufgaben, Kompetenzen und Mittel zugewiesen. Zudem
beschlossen die Erziehungsdirektoren ein gemeinsames Portfolio, das die
Studiengänge, Vertiefungsrichtungen und Schwerpunkte der FHS Nordwestschweiz
verbindlich festschreibt. Kurz nacheinander kam es dann im Dezember zu zwei
Standortentscheiden in den Kantonsparlamenten Aargau und Solothurn. Der Aargauer
Grosse Rat stimmte einer Fusion der bestehenden FHS und ihrer Konzentration auf
einem Campus in Brugg-Windisch sowie einer Aufhebung der Berufsschulen in Brugg
zu. Insbesondere die Hauptstadt Aarau hatte gegen diesen Entscheid Opposition
gemacht, der nun das ursprüngliche Ansinnen der beiden Kantone auf Schaffung einer
gemeinsamen FHS im Raum Aarau-Olten scheitern liess. Der Solothurner Kantonsrat
bewilligte seinerseits eine Konzentration der FHS für alle Fachrichtungen in Olten und
hiess den Verbleib der Technikerschule in Grenchen gut. Im weiteren stimmten die
Regierungen der beiden Basel einem Staatsvertrag zu, der ab Sommer 2002 eine
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Zusammenlegung der Lehrerausbildung in den beiden Kantonen dank der Schaffung
einer neuen FHS vorsieht. 24

Von einem Durchbruch sprachen die Regierungen des Kantons Aargau und der beiden
Basel aufgrund ihrer Einigung auf eine Vollfusion ihrer FHS zur Fachhochschule
Nordwestschweiz und der für das Jahr 2004 in Aussicht gestellten Vernehmlassung zu
einem entsprechenden Staatsvertrag. Solothurn wollte als vierter Nordwestschweizer
FHS-Kanton (noch) nicht auf diesen Zug aufsteigen und optierte für ein differenziertes
Fusionsmodell mit drei Teilschulen bzw. einer gemeinsam getragenen Institution mit
drei Teilschulen in Brugg, Basel/Muttenz und Olten. Insbesondere mit der Integration
der Pädagogischen FHS und der Musikhochschulen wollte Solothurn noch zuwarten. 25

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 23.05.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Im November schlossen die Regierungen des Kantons Aargau, beider Basel und
Solothurns einen Staatsvertrag über eine gemeinsame Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW) in den Bereichen Technik, Bau, Wirtschaft, Gestaltung und
Kunst, Soziale Arbeit, Pädagogik sowie Musik (diese ab 2008). Die Kooperation soll in
eine Vollfusion münden. Das von Solothurn favorisierte Modell mit drei Teilschulen
drang nicht durch. Die FHNW wird einer einheitlichen Führung unterstehen (mit
Hauptsitz Windisch, AG) und einen umfassenden Leistungsauftrag erhalten, jedoch an
den bisherigen Standorten präsent bleiben. Weil Solothurn und Aargau hohe
Mehrkosten zu tragen haben, Basel-Stadt aber entlastet wird, erklärte sich der
Stadtkanton bereit, drei Jahre lang Abfederungen von insgesamt 3,4 Mio Fr. zu
entrichten. Die Kantonsregierungen trugen dem insbesondere von den freisinnigen
Kantonalparteien konzertiert vorgebrachten Hauptkritikpunkt aus der Vernehmlassung
Rechnung und stellten eine Bereinigung der Portfolio-Frage vor den
Parlamentsberatungen auf Ende Januar 2005 in Aussicht. 26

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
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MAGDALENA BERNATH

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Eine Delegation aus der "Kulturregion am Oberrhein" bestehend aus den
Kulturverantwortlichen der Kantone Basel-Stadt und Baselland sowie einem Vertreter
der deutschen Stadt Lörrach warb gemeinsam in Brüssel für Basel als "Kulturstadt
Europas 2001". Entgegen den Erwartungen fand die Wahl nicht im Berichtsjahr statt, da
sich die 15 EU-Kulturminister nicht auf eine der vorgeschlagenen Städte einigen
konnten. 27
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